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Merſebu

Jn der erſten Sache war der Angeklagte Müller wegen
Majeſtätsbeleidigung in Anklageſtand verſetzt. Durch das
Loos wurden zu Geſchwornen folgende Perſonen beſtimmt:
Schenkwirth Krieg, Gaſtwirth Pfeiffer, Oekonom Kolbenach,
Wegebaumſtr. Hecker, Kaufmann Carius, Gaſtwirth Schmidt,
Schöppe Zahnert, Thierarzt Schüchler, Anſpänner Nennewitz,
Ortsrichter Löther, Steinhauermſtr. Ehmig, Schulze Mühlberg.

Die Anklage war darauf gegründet, daß der Buch-
druckereibeſitzer Müller zu Weißenfels als Redacteur des dort
erſcheinenden „deutſchen Wehrmanns“ in Nr. 13. einen Ar
tikel aufgenommen hatte, welcher die Ueberſchrift führte: „An-
ſichten der Franzoſen über die Rede des Königs von Preu-
ßen bei ſeiner Eidesleiſtung.“ Jn dieſem Artikel ſind ver
ſchiedene Majeſtätsbeleidigungen enthalten. Obgleich dem
Müller deshalb vom Bürgermeiſter Hierſemann erklärt wurde,
daß dieſes Blatt nicht ausgegeben werden dürfe, ſo war
daſſelbe doch in das Publikum gekommen Müller hatte
nämlich, als er ſich in der Tabagie des Brauer Vetter zu
Weißenfels befand, 2 Exemplare des deutſchen Wehrmanns
bei ſich, hatte dieſelben auf den Tiſch gelegt, und hatte der
Lohnbediente Döll, ein Abonnent des deutſchen Wehrmanns,
ein dergleichen Exemplar an ſich genommen und demnächſt
weiter verbreitet.

Jn derſelben Nummer des deutſchen Wehrmanns be-
fand ſich unmittelbar hinter dem gedachten Artikel ein Ge
dicht mit der Ueberſchrift: „Ein Stück Moral,“ von welchem
in der Anklage behauptet wurde, daß es ebenfalls auf den
König von Preußen Bezug haben ſollte, und das darin
ebenfalls Majeſtätsbeleidigungen enthalten ſeien.

Auf die Frage des Präſidenten erklärte ſich der Ange-
klagte für Nichtſchuldig. Er gab zwar zu, Redacteur des
deutſchen Wehrmanns zu ſein, und die incriminirten Artikel
aufgenommen zu haben, beſtritt jedoch, dafür verantwortlich
zu ſein, weil der erſte Artikel aus der Kölniſchen Zeitung
und der Zweite aus dem Magdeburger Volksblatte herrühre.
Zum Beweis deſſen hatte er ſchon in der Vorunterſuchung
das Exemp. des Magdeb. Volksbl. überreicht und überreichte
während der Verhandlung auch die betreffende Nummer der
Kölniſchen Zeitung. Das gedachte Blatt verbreitet zu haben,
ſtellt der Angeklagte in Abrede.

Nachdem der Staatsanwalt die Anklage aufrecht erhal-
ten, und der Vertheidiger die Nichtſchuld des Angeklagten

——2 m J;,
ausgeführt Hatte, gab der Präſident das Reſume und ſtellte
folgende Thatfragen:

1) Jſt der Angeklagte Müller ſchuldig, in dem in die
Nr. 13. des von ihm redigirten, verlegten und gedruckten
Blattes: „der deutſche Wehrmann“ vom 17. Febr. e. unter
der Ueberſchrift: „Anſichten der Franzoſen über die Rede
des Königs von Preußen bei ſeiner Eidesleiſtung“ aufge-
nommenen Aufſatze eine Schrift haben abdrucken laſſen, durch
deren Jnhalt die Ehrfurcht gegen Se. Majeſtät den König
verletzt wird

2) Jſt der Angeklagte ſchuldig, in dem in die Nr. 13.
des von ihm redigirten, verlegten und gedruckten Blattes
„der deutſche Wehrmann,“ unter der Ueberſchrift: „Ein Stück
Moral“ aufgenommenen Inſerate ein Gedicht haben abdrucken
laſſen, durch deſſen Jnhalt die Ehrfurcht gegen Se. Majeſtät
den König verletzt wird

3) Jſt der Angeklagte ſchuldig die Verbreitung eines
Exemplars der Nr. 13. des Blattes „der deutſche Wehrmann“
vom 17. Feb. e. ſelbſt veranlaßt und dadurch eine Druck-
ſchrift verbreitet zu haben, welche in den Artikeln unter den
Ueberſchriften: „Anſichten der Franzoſen über die Rede des
Königs von Preußen bei ſeiner Eidesleiſtung“ und „Ein
Stück Moral“ eine Verletzung der Ehrfurcht gegen Se.
Majeſtät den König enthält?

Die Geſchwornen hatten die erſte Frage mit mehr als
7 Stimmen bejaht. Der Staatsanwalt beantragte 3 Monat
Gefängniß und Verluſt der National-Cocarde. Der Ver-
theidiger ſuchte auszuführen daß der Angeklagte in gutem
Glauben und ohne böſe Abſicht den Artikel abgedruckt habe,
und deshalb nicht ſtrafbar ſei, namentlich da er den Artikel
nicht verbreitet, ſchlimmſten Falls beantragte er eine niedrigere
Strafe. Der Gerichtshof erkannte auf 2 Monat Gefäng-
niß und Verluſt der National-Coearde.

Die zweite Sache hatte zum Gegenſtand, einen Artikel,
welcher in Nr 43. „des deutſchen Wehrmanns“ abgedruckt wor
den, und die Ueberſchrift: „diseiplinwidrige Prügelei“ führte.

Der Commandeur des Königsberger Garde-Landwehr-
Bataillons hatte die Beſtrafung des Müller beantragt, weil
in dem Artikel eine Beleidigung und Verläumdung des
Offiziereorps enthalten ſei, und war der Müller wegen Be
leidigung und Verläumdung des gedachten Offiziercorps in
Anklageſtand verſetzt.

Durch das Loos wurden zu Geſchwornen beſtimmt:
Mühlenbeſitzer Krauſe, Ortsrichter Löther, Schöppe Zahnert,
Mühlenbeſitzer Schmidt, Fleiſchermſtr. Reibeſtein, Oberför-
ſter Mechow, Anſpänner Nennewitz, Oekonom Kolbenach,
Amtmann Eichel, Salinenrendant Pauli, Gaſtwirth Schmidt,
Schenkwirth Krieg.
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Nachdem der Apell. Ger. Referend. Thomas als Ge-
richtsſchreiber, die Anklage verleſen, erklärte ſich der Angeklagte
auf die Frage des Präſidenten für Nichtſchuldig. Er geſtand
zu, den fraglichen Artikel in dem deutſchen Wehrmann auf-
genommen zu haben ohne daß er Verfaſſer deſſelben ſei,
da derſelbe Artikel, nur etwas länger, in der Königsberger
Zeitung geſtanden. Er beſtritt, daß in dem Artikel über-
haupt Beleidigungen gegen ein ganzes Offiziercorps enthal-
ten ſeien.Heaegdem der Staatsanwalt und der Vertheidiger über

die Thatfrage geſprochen, gab der Präſident das Reſume
und ſtellte die Thatfragen. Gegen dieſe wurden vom Staats-
anwalt Erinnerungen gemacht, und ſtellte der Gerichtshof
hierauf folgende Fragen

1) Jſt der Angeklagte Müller ſchuldig, in dem in die
r. 43. des von ihm redigirten, verlegten und gedruckten

Blattes, „der deutſche Wehrmann vom 24. November
1849 unter der Ueberſchrift: disciplinwidrige Prügelei“ auf-
genommene Jnſerat einen Artikel veröffentlicht zu haben,
durch deſſen Jnhalt in Beziehung auf das Offiziercorps des
Königsberger Garde-Landwehr- Bataillons unwahre That-
ſachen verbreitet worden welche dies Officiercorps in der
öffentlichen Meinung dem Haſſe oder der Verachtung aus-
ſetzen oder

2) Jſt der Angeklagte ſchuldig, in dem in die Nr. 43.
des oben gedachten, von ihm redigirten, verlegten und ge-
druckten Blattes unter der Ueberſchrift: „diseiplinwidrige
Prügelei“ aufgenommenen Jnſerat einen Artikel veröffent-
licht zu haben, welcher eine Beleidigung gegen das Offizier
corps des Königsberger Garde-Landwehr-Bataillons enthält

Die Geſchwornen bejaheten die erſte der beiden Fragen
mit mehr als 7 Stimmen, worauf der Staatsanwalt 14
Tage Gefängniß gegen den Angeklagten in Antrag brachte.
Der Vertheidiger beantragte dagegen, eine Geldſtrafe zu ver
hängen. Der Gerichtshof erkannte nach dem Antrage des
Staatsanwalts.

General Moreau's letzte Worte.
Aus dem Nachlaß eines preußiſchen Generals.

Als General Moreau den 2. Sept. in Gegenwart des
Königs von Preußen ſtarb, reichte er ihm, wenige Augen-
blicke vor ſeinem Tode, die Hand mit den Worten: „Sire!
ich hätte gern noch fortgelebt und mein Vaterland von einem
Tyrannen befreien helfen, doch ſterbe ich jetzt gern, weil ich
das Glück gehabt habe, Ew. Majeſtät perſönlich kennen zu
lernen. Jch war Jhnen mit ganzem Herzen ergeben und hing
feſt an der Sache Deutſchlands und an der Jhrigen in dieſem
Kampfe gewähren Sie mir, Jhrem ſterbenden Freunde nur
noch Eine Bitte!“

Welche? fragte der König.
„Sire! nur kurze Zeit war ich Zeuge von Jhrem Kriegs-

talent, aber an dem heutigen Tage haben Sie gezeigt, daß
Sie ein vollkommener Soldat, und der erſte in allen Ar
meen ſind. Jch beſchwöre Sie, fahren Sie ferner fort, Jhre
Dispoſitionspläne ſelbſt zu entwerfen und wachen Sie mit
Strenge darauf, daß Jhre Generale ſie in allen Punkten be-
folgen ſie werden ſtets die beſten und Jhren Feinden ver-
derblich ſeyn. Seien Sie feſt im Vertrauen auf ſich ſelbſt;
kein Feldherr kann Jhnen geben, was Sie nicht ſchon be

General Moreau, der auf die Einladung des Kronprinzen von Schweden
nach Deutſchland gekommen war um an der Befreiung deſſelben Theil zu
nehmen, wurde bekanntlich in der blutigen Schlacht bei Dresden, welche zwei
Tage, den 26. und 27. Auguſt 1843, dauerte, an der Seite des ruſſiſchen
Kaiſers tödtlich verwundet und ſtarb zu Laun in Böhmen am 2. Sept. 1813.,

ſitzen. Jch wiederhole es nochmals, Sire! Sie ſind ein
vollkommener Soldat. Jch ſehe eine Thräne um mich in
Jhrem Auge, ſie ſagt mir, daß Sie mich bedauern aber
auch zugleich, daß ich in Jhrem Andenken fortleben werde
und ſo ſchließe ich ruhig meine Augen und ſage Jhnen ewig
Lebewohl!

Der Notenfeind.
Ein altes Lied zu neuem Tert.

Als ſtatt der Waffen man die Noten
Gewechſelt, Anno dreizehn war's,
Und Waffenſtillſtand war geboten
Zum Aerger manches Leib-Huſar's:
Da ward in jenen ſtillen Tagen
Dem Blücher Zeit und Weile lang
Es konnt' das Stillſtehn nicht vertragen,
Der immer gern nur vorwärts drang.
Das diplomat'ſche Notenſchreiben
War in der Seele ihm verhaßt;
Er dacht': „So kann's nicht länger bleiben
Und hat drauf dieſen Brief verfaßt
Und ihn geſandt an jene Herren,
Die plagt der Diplomatengeiſt,
Die gegen Alles gern ſich ſperren,
Was man zu deutſch ſo „vorwärts“ heißt:

„„Die diplomat'ſchen Narrenspoſſen,
Die müßten haben nun ein Ziel,
's ſei Tinte ſchon genug gefloſſen
Aus ihrem langen Federkiel,
Er könnt' es länger nicht ertragen,
Das Notenſchreiben hab' kein End',
Den Takt, den werde er ſchon ſchlagen
Auch ohne Noten, daß es brennt!
Und bald darauf, wie wir es wiſſen,
Da ging es an der Katzbach los,
Da hat er mit dem Schwert zerriſſen
Den ganzen, dicken Notenſtoß
Und hat den Takt zum Tanz geſchlagen,
Wenn gleich von Noten nicht umſchanzt,
Wie wir noch heut uns laſſen ſagen
Von Manchem, der da mit getanzt.

Wie's Anno dreizehn iſt geweſen,
So iſt es leider wieder jetzt,
Und ſchwerlich werden wir geneſen
Von dieſem neuen Notenweſen,
Schlägt einer nicht den Takt zuletzt!

Bekanntlich ſind in England 25 große öffentliche Bad-
und Waſchanſtalten errichtet worden. Jn London beſtehen
deren zehn. Nach dem geſetzlichen Tarif wird jedes Bad
mit 1 Ngr. bezahlt. Der Zudrang der Badenden hat alle
Erwartungen übertroffen. Eine einzige dieſer Anſtalten hat
das letzte Jahr 200,000 Beſucher gehabt. Die gute Wir-
kung dieſer neuen Maßregel iſt wunderbar geweſen, und
alle engliſchen Aerzte erkennen einſtimmig an, daß die öffent-
liche Geſundheit ſich um vieles gebeſſert hat. Der Erfolg
dieſer Anſtalten zu niedrigem Preiſe hat um ſo größeren
Nutzen für die Städte, die ſie gegründet haben, gehabt, da
man von dem Gewinn, den ſie gegeben, die Muſterwaſch-
anſtalten unterhalten hat, die immer mit ihnen verbunden
ſind. Jn dieſen Waſchanſtalten kann jede Arbeiterin für
13 oder 2 Ngr. das Leinenzeug einer Familie für die ganze
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Woche in 2 Stunden waſchen und trocknen. Die ver-
ſchiedenen Waſchoperationen werden vermittelſt Dampf und
verſchiedenen mechaniſchen Maſchinen vorgenommen man
trocknet die Wäſche in durch Dampf und heißes Waſſer ge
heizten Oefen. Jn Frankreich will man dem Beiſpiele folgen.

Machen wir es wie die Münchener! Die
Münchener faſſen die Sache geſchickt an ſie ſchaffen zum
oBeſten der deutſchen Flotte das Hutabnehmen beim Begrüßen
ab und laſſen an die Stelle deſſelben als Zeichen der öffent-
lichen Begrüßung das im Soldatenſtande übliche Anfaſſen
der Kopfbedeckung treten. Die Berechtigung zur neuen Be-
grüßung erkauft man ſich durch ein von dem Flottenverein
ausgegebenes Zeichen (eine meſſingene Marke mit dem Anker
und der Umſchrift: Gott zum Gruß!), das man an der
Stirnſeite der Kopfbedeckung befeſtigt. Der Ertrag von die-
ſem Zeichen wird zur Hälfte der Flotte, zur Hälfte den Ar
men überwieſen. Man ſieht, daß man, wenn man auch
nicht über den niedrigen Satz (18 Kkeuzer für das Zeichen)
gehen will, bei gleicher Behandlung der Sache durch ganz
Deutſchland eine ſehr anſehnliche Summe gewinnen könnte.
Und das Leben wird um einen läſtigen Unſinn leichter!

Am 13. Sonntag nach Trinitatis predigen in der
Schloß- und Domkirche: Vorm. Herr Diac. Simon Nachm. Herr

Adj. Weiß;
u r Vorm. Herr Paſtor Schellbach; Nachm. Herr Diac.

Hartung.Abends 8 uhr Bibelſtunde in der Bürgerſchule, Herr Digc. Hartung.

Nach der Vormittagspredigt öffentliche Communion, gehalten vom Herrn
Diac. Hartung.

Neunmarktskirche: Herr Paſtor Triebel.
Altenburger Kirche: Herr Paſtor Schinke.

Kirchennachrichten von Schkeuditz: Juli.
Geboren: einer ledigen Perſon ein Sohn einer ledigen Perſon eine

Tochter; einer ledigen Perſon ein Sohn dem Dr. med. et phil. Bertholdi
eine Tochter dem Hausbeſitzer Böttcher Zwillingstöchter, wovon eine todtgeb.
dem Einwohner F. W. Berthold ein Sohn dem Einwohner Haſchert ein
Sohn dem Bürger und Kürſchnermſtr. Hüniger eine Tochter dem Bürger,
Kaufmann und Mag. Aſſ. Hoffmann eine Tochter dem Bürger und Oeconomen
Pollmächer eine Tochter z dem Chirurg Bauer eine Tochter dem Horndrechs-
lermeiſter Schüttel ein Sohn dem Hausbeſitzer F. W. Mehnert eine Tochter
dem Bürger und Weißbäckermſtr. Zillmer ein Sohn dem Oelſchläger Müller
ein Sohn dem Ziegeldeckermſtr. Scanneweng eine Tochter dem Bürger und
Wagnermſtr. Gründling ein Sohn dem Einwohner Goldſtein eine Tochter
dem Einwohner Winkler ein Sohn. Getrauet: der Lehrer Reinicke mit
Jgfr. D. E. Etzold der Einwohner Dammhahn von Lützſchena mit Frau
verw. Taugnitz von hier. Geſtorben: die Ehefrau des Kleiderhändlers
Köring, im 65. J. ein Sohn des Chirurg Bauer, im 9. M. eine Tochter
des Deſtillateurs Ganßauge, im 4. J. eine Tochter des Einwohners Grube,
im 4. J. ein Sohn des Schneidermſtrs. Lohſe, 3 M. alt ein Sohn des
Bürgers und Schuhmachermſtrs. Rötting, im 3. M. der Einwohner Rauche,
29 J. alt die hinterl. Wittwe des Bürgers und Färbermſtrs. Haugk, im
64. J. eine hinterl. Tochter des Einwohners Rauche, im 2. J. ein hinterl.
Sohn des Einwohners Rauche, 3 J. alt der Einwohner Zſchätzſch, 42 J.
alt eine unehel. Tochter, in der 4, W. eine Tochter des Bäckers Stolberg,
im 5. J. die Ehefrau des Einwohners Fritzſche, 63 J. alt eine Tochter
des Bürgers und Schuhmachermſtrs. Ohme, im 10 M. eine hinterl. Tochter
des Hausbeſitzers Eifert, im 51. J. ein Sohn des Einwohners und Gärt-
ners Pönicke, im 7. J. ein hinterl. Sohn des Bürgers und Poſamentirer-
meiſters Michael im 48, J. die Ehefrau des Schuhmachermſtrs. Meier,
im 40. J.

eeerrrnn

Bekanntmachungen.
Nothwendige Subhaſtation.

Das früher Kietzſche, jetzt dem Oeconom Auguſt Suppe
zugehörige Gut Nr. 18. zu Ereipau, beſtehend aus Haus,
Hof, Scheune, Ställen, Gemeinderecht und einem im Kohl-

garten gelegenen Gartenfleck, wozu 3 in Creipauer Flur in denWg enannten Hufen gelegene Viertellandes Feld pertinentialiter

gehören, ingleichen 2 Viertelhufen in Creipauer Flur Nr. 41.
Creipau Landungen, ſämmtliche Feldgrundſtücke in Folge
der Separation in 3 Plänen,

der Bergplan, 10 Morgen haltend,
der Hal d dem Gewehricht, 5 Morgen 150 QRuthen

altend,
der Auenplan, I Morgen 65 QRuthen haltend,

abgeſchätzt zu Folge der nebſt Hypothekenſchein und Be
dingungen in unſerm Büreau II. einzuſehenden Taxe auf
2683 Thlr. 15 Sgr., ſoll

am 30. Oetober er. Vormittags 11 Uhr,
an hieſiger Gerichtsſtelle fubhaſtirt werden.

Merſeburg, den 29. Juni 1850.
Königl. Kreisgericht, J. Abtheilung.

Subhaſtationspatent.
Das in der Breitegaſſe zu Merſeburg Nr. 483. bele-

gene, unter Nr. 423. des Hypothekenbuchs von Merſeburg
eingetragene, den Geſchwiſtern Oehler gehörige Wohnhaus
nebſt Zubehör, gerichtlich auf 790 Thlr. 20 Sgr. 10 Pf.
taxirt, ſoll freiwillig

am 23. September c., Vormittags 10 Uhr,
an Kreisgerichtsſtelle durch den Herrn Kreisrichter Brummer
öffentlich an den Beſtbietenden verkauft werden.

Der neueſte Hypothekenſchein, die Taxe und Verkaufs-
bedingungen liegen in unſerem IV. Büreau zur Einſicht offen.

Merſeburg, den 5. Auguſt 1850.
Königl. Preuß. Kreisgericht, II. Abtheilung.

Nothwendige Subhaſtation
Folgende, dem Fleiſchermeiſter Carl Michael Alberts

zugehörigen Grundſtücke:
1) das in der Stadt Merſeburg sub Nr. 291. des Kataſters

belegene brauberechtigte Haus fammt allen Pertinenzien
und nebſt dem daran ſtoßenden Gährhauſe, tarirt
2204 Thlr. 21 Sgr. 8 Pf.,

2) eine 4 Hufe Feld in Merſeburger Flur Nr. 10. des
Landungshypothekenbuchs in 4 Stücken

Nr. 271 a. des Flurbuchs, 2 Acker 124 Ruthen, unter dem
Thüringer Bahnhofe,

Nr. 971. des Flurbuchs, 14 Acker 22 Ruthen, am
Knapendorfer Wege,

Nr. 1228 a. des Flurbuchs, z Acker 194 Ruthen, am
untern Fiſchwege,

Nr. 1236. des Flurbuchs, 3 Acker 38 Ruthen, am Bierwege.
5 Acker 2 Ruthen in Sa.

wovon jedoch aus dem Feldſtücke Nr. 271a. 18
Ruthen zur Thüringer Eiſenbahn gekommen und aus
Nr. 971245 Ruthen zu einem Steinbruche verwendet
ſind, taxirt 625 Thlr. 12 Sgr. 6 Pf.,

zufolge der nebſt Hypothekenſchein und Bedingungen in un-
ſerm Büreau II. einzuſehenden Taxe, ſollen

am 11. December er. Vorm. 11 Uhr,
an hieſiger Gerichtsſtelle nothwendig ſfubhaſtirt werden.

Merſeburg, den 8. Auguſt 1850.
Königl. Kreisgericht, J. Abtheilung.

Bekanntmachung.
Der Bedarf an Bauholz und Schneidewaaren für die

hieſige Saline und die zugehörigen Kohlengruben für das
Jahr 1851 ſoll im Wege der Lieitation beſchafft werden, und
iſt hierzu Termin auf
Montag den 9. September e., Vormitt. 11 Uhr,
in unſerm Seſſionszimmer anberaumt.
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Die Bedingungen und die ſpeeiellen Angaben der An ſ atmosphäriſchen Luft entwickelt, in die zum Buttern beſtimmte

lieferung werden im Termine bekannt gemacht werden, ſind
auch vorhero in unſerer Regiſtratur einzuſehen oder von der
ſelben gegen Erſtattung der Copialien abſchriftlich zu erlangen.

Jm Allgemeinen bemerken wir, daß das Liefernngsobject
überhaupt gegen 9000 Thlr. betragen wird.

Dürrenberg, den 6. Auguſt 1850.
Königlich Preußiſches Salzamt.

Zum 26. a ſollen 85 Heimzen Rübſen, in zwei
tut erf DerStücken, auf dem Stiele, meiſtbietend verkauft werden. Der

Verſaminlungsplatz iſt Nachmittags 3 Uhr auf dem Schieß-

hauſe. a aMerſeburg, den 19. Auguſt 1850. E. Ortmann.
Dienstag den 27. Auguſt, Nachmittags 5 Uhr, ſoll die

114 Morgen haltende Grummnetwieſe, links an dem Wege
nach dem Werder zu, verpachtet werden.

Merſeburg, den 23. Auguſt 1850.
Julius Beyer, Fleiſchermeiſter.

Jn meinem Hauſe, Roßmarkt Nr. 411I., iſt die oberſte
Etage zu vermiethen und zum 1. October (auf Verlangen
noch früher) zu beziehen.

Merſebneg, den 20. Auguſt 1850.
Julius Alberts.

Eine Stube mit Meubles nebſt Alkoven, für einen le
digen Herrn, ſteht vom 1. September d. J. an zu vermiethen.

Adolph Juſt, Breiteſtraße neben der Poſt.
Einem geehrten Publikum die ganz ergebene Anzeige,

daß wir mit dem 7. September a. C. den Verkauf unſerer
Modewaaren beenden werden und das Geſchäft dann in
die Hände des Herrn

Carl August Kröbel
übergeht.

Jndem wir den Reſt unſerer Waaren nochmals zu er
mäßigtern Preiſen hiermit ganz angelegentlichſt empfehlen,
danken wir verbindlichſt für das uns bisher ſtets geſcheukte
Vertrauen. Die F. W. Stecknerſchen Erben.
e Bekanntmachung.Einem hieſigen und auswärtigen Publikum mache ich

die ergebenſte Anzeige, daß ich das Geſchäft meines verſtor-
benen Mannes ungeſtört fortſetze, und bitte zugleich, auch
fernerhin mir ihr gütiges Zutrauen ſchenken zu wollen.

Wittwe E. Jäger, Burgſtraße Nr. 292.
Extra feines franzöſiſches Jagdpulver, Zündhütchen,

Schrot in allen Nummern und bei Abnahme von Etr.
ſehr billig, weiches Blei, Kugeln und Flintenpfropfe empfiehlt

L. A. Weddy.
Neue Holländiſche Heringe,

ſehr delieat, bei Hermann Klingebeil jun.
Ein Laufburſche wird geſucht Johannisgaſſe Nr. 40. bei

Wilhelm Weber, Meſſerſchmidt.

Nen erfundene Luft-Buttermaſchine.
Wir erlauben uns hiermit die ergebene Anzeige, daß

vir Luft-Buttermaſchinen, nach einem neuen ame-
rikaniſchen Syſtem conſtruirt, anfertigen laſſen. Jn
der Maſchine iſt eine mit hohlen Röhren verſehene Vorrich
tung angebracht, welche den Sauerſtoff, der ſich aus der

Milch oder Sahne befördert, dieſe aufs Heftigſte zuſammen
arbeitet, und in derſelben eine Bewegung, als die des ſieden-
den Waſſers hervorbringt. Durch dies Verfahren ſtellen ſich
gegen alle bis jetzt bekannten Butterfäſſer, und auf Grund
der ſorgfältigſten Ermittelung, nachſtehende Vorzüge heraus

1) Gewinnung der Butter in faſt unglaublich kurzer Zeit
und in viel feinerer und dauerhafterer Qualität;

2) einen viel geringeren Kraftaufwand;
3) daß die nachgebliebene Milch noch ganz ſüß iſt, folglich

noch für mannichfache Zwecke verwendet werden kann;
4) daß man viel weniger Gefäße zum Aufbewahren der

Milch braucht, indem man ſie friſch verbuttern kann
5) daß die Gewitterluft keinen nachtheiligen Einfluß auf

daß Buttern übt.
Der Preis der Maſchine richtet ſich nach der Größe, ſo

daß eine, womit 6 Quart mit einem Mal gebuttert werden
können, 11 Thlr. koſtet.

8 DBuart 14 Thlr. 50 Duart 35 Thlr.

12 d 7016 18 100 5920 24 200 6030 30 300 7040 32 400 90Complieirt iſt die Maſchine gar nicht, ſondern höchſt
einfach, und ebenſo ihre Bedienung, indem ſie durch ein
kleines Kammrad mittelſt einer Kurbel ganz leicht umgedreht
wird. Auf den Bau der Maſchinen verwenden wir eine ſo
große Aufmerkſamkeit, daß Jahre lang eine Reparatur nicht
vorkommen dürfte, und ſollte nach längerer Zeit ja einmal
ſolche nothwendig werden, ſo kann ſie jeder Tiſchler ausführen.

Beſtellungen bitten wir die Hälfte des Betrages als Auf-
geld beizufügen, die zweite Hälfte wird aber erſt gezahlt,
wenn die Maſchine fertig iſt, was etwa 4 Wochen dauern kann,
indem wir bereits eine Menge Aufträge zu erledigen haben.
Direction des landwirthſchaftlichen Jnduſtrie-

Comtoirs in Berlin.
(Geſchäftslokal Köpnicker Straße Nr. 70.)

Concert- Anzeige.
Sonntag den 25. Auguſt Concert auf dem Feld-

ſchlößchen (früher Scharre's Kaffeehaus). Anfang 3 Uhr.
Braun.

Zum Sternſchießen und Tanzvergnügen
in Löpitz,

Sonntag den 25. Auguſt,
ladet ergebenſt ein Weller in Löpitz.

Herzlichen Dank Allen, welcher noch bei der militairiſch-
feierlichen Beerdigung unſers, uns unvergeßlichen Vaters
ihre ſo troſtreiche Achtung und Liebe gegen denſelben an den
Tag legten!

Merſeburg, den 22. Auguſt 1850.
Die Geſchwiſter Meltzer.

Todes- Anzeige.
Allen Freunden unv Bekannten die traurige Nachricht,

daß uns am 20. Auguſt, Vormittags 83 Uhr, unſere gute
Mutter, Dorothea Vogel, in ihrem 53. Lebensjahre durch
den Tod entriſſen iſt.

Die tiefbetrübte Familie Vogel.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des C. Jurk. Druck und Verlag von Kobitzſchens Erben.
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